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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

 

 
 
1. Begrenzung der höchstzulässigen Zahl der Wohnungen      

(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 
 
Für das mit WA I bezeichnete Baugebiet werden die Anzahl 
der Wohnungen auf maximal eine Wohnung pro Haus nach 
§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB begrenzt. 
 

 
2. Zulässigkeitsregelung von Garagen (§ 12 Abs. 6 BauNVO) 
 

In dem mit WA I gekennzeichneten Baugebiet sind Garagen 
außerhalb der festgesetzten überbaubaren Flächen nur an 
den dafür vorgesehenen und im Plan gesondert 
gekennzeichneten Flächen zulässig. 


